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Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67 1705 6060 3424 0013 91 
BIC: WELADED1UMP 

Steuernummer: 
062/149/01062 

Telefon-Vermittlung:  
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Internet: 
www.uckermark.de 
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Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur 
Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 

Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin - 

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
 
An das Mitglied des Kreistages 
Frau Reinke, Fraktion DIE LINKE 
über Büro Kreistag 
 
nachrichtlich 
alle Mitglieder des Kreistages 

 Nebenstelle:  

Dezernat: I 

Amt: Ordnungsamt/Brand- und Katastro-
phenschutz/Rettungsdienst 

Bearbeiter(in): Herr Straßburg 

Zimmer-/Haus-Nr.: 203/5 

Telefon-Durchwahl: 03984 70-1132 

Telefax: 03984 70-4032 

E-Mail: ordnungsamt@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

   07.04.2022 

 
Ihre Anfrage vom 28.03.2022, DS-Nr.: AF/043/2022, zum Thema: Pandemie und 
Rettungsdienst 
 
 
Sehr geehrte Frau Reinke, 
 
Ihre o.g. Anfrage ist im Kreistagsbüro am 28.03.2022 und somit gemäß § 14 Abs. 2 
der Geschäftsordnung für den Kreistag Uckermark (GeschO) fristgerecht eingegan-
gen. 
 
Ihre Anfrage möchte ich wie folgt beantworten. 
 
1. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Rettungsdienst ausgewirkt? 
 
Durch die Corona-Pandemie traten und treten noch vermehrt Infektions- und Verle-
gungsfahrten im Rettungsdienst auf. Dies betrifft insbesondere Fahrten zwischen den 
jeweiligen Krankenhäusern.  
Diese können mit den vorhandenen Rettungsmitteln abgesichert werden.  
 
2. Konnten und können die Hilfsfristen eingehalten werden? 
 
Das Infektionsgeschehen hatte keinen Einfluss auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Hilfsfristquote.  
 
3. War die Ausfallreserve während der Pandemie weiterhin ausreichend oder musste 
sie erhöht werden? 
 
Die Ausfallreservedienste entsprach bzw. entspricht den gesetzlichen und tariflichen 
Regelungen zur Arbeitszeit und sind Bestandteil des Dienstplanes. Die Notwendig-
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keit der Planung von zusätzlichen Ausfallreservediensten war zu keiner Zeit gege-
ben. 
4. War es bisher notwendig, dass die Johanniter bei der URG aushelfen mussten, 
um RTW zu besetzen? 
 
Das war bisher nicht notwendig. 
 
5. Standen und stehen zur Besetzung der RTW ausreichend Fachpersonal zur Ver-
fügung? 
 
Es standen und steht ausreichend Fachpersonal zur Verfügung. 
 
6. Wie häufig musste auf Zusatzdienste zurückgegriffen werden? Wie sind diese or-
ganisiert? 
 
Aufgrund der Komplexität der Dienstplanung kann diese Frage nicht ohne Weiteres 
beantwortet werden. Etwaige Dienstverschiebungen und auch die Übernahme von 
Zusatzdiensten unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Rahmenbedingun-
gen erfolgen auch außerhalb von Pandemiezeiten.  
Mit einer Regelung zur Arbeitszeit ist es möglich auch Zusatzdienste über Rufbereit-
schaften abzusichern. 
 
7. Gibt es einen Pandemieplan und wie wird dieser umgesetzt? 
 
In der Uckermärkischen Rettungsdienstgesellschaft mbH gibt es einen Stufenplan, 
der das Verhalten und Maßnahmen je nach Inzidenzen und Auslastungen der Kran-
kenhäuser festlegt bzw. regelt. Darüber hinaus gibt es ein Hygienekonzept, welches 
stetig den Regelungen gemäß der Arbeitsstättenverordnung angepasst wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Frank Bretsch       
1. Beigeordneter 

 


